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daß der in dar Di.enatanws3.sung Torgsgsbsnen 30 säinü— 
tige Aui'enthalt die Mindestrsgal darstellt.

In Abhängigkeit von den baulichen Toraussatzungen. dem
Belegungsbestand, ln dar Untersuchungshaf tanstalt ;n d
den zur Absicherung verfügbaren Efäte ist im ver
stärktes Maß© dazu tiberstagehen, das zeitliche Limit -
nanirce -3 m e Stunde Aufenthalt im Freien a us s us ehö pf en.

' Die Seitdauer des Aufenthaltes im Freien -bezieht sieh 
auf den tatsächlichen Verbleib im Freihofbereich..

Beachtet werden muß selbstverständlich, daß Benutzer 
von Radio- oder Fernsehgeräten die Aufenthaiisdauer 
überprüfen können.

Sehr umfassend regelt die Dienstanweisung 1/86 das 
Recht Verhafteter auf materielle Versorgung und Be
treuung.

Vir haben die politische und operative Bedeutsamkeit 
der qualifizierten Realisierung dieser Aufgaben
stellung in den Dienst Konferenzen, dem Erfahrungs
austausch mit den Referatsleitarn für Materielle Si
cherstellung und in den Anlexiuags- und Aontr olle in
sätz an ausführlich dargelegt.


